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SCHREIBEN DER STADT ZUG [AN DIE VOGTEI HUENENBERG? ]

Die Weigerung einiger ihrer Leute , das schuldige Umgeld zu ent¬
richten , finde man sehr bedauerlich . Die Tatsache , dass sie,

ihre Untertanen , glaubten , man wolle ihnen dadurch an ihren

althergebrachten Freiheiten und Rechten Abbruch tun , finde man

dabei besonders stossend , sei doch genau das Gegenteil der Fall

Man wolle diese nämlich nicht bloss getreulich achten , sondern
sie überdies dabei noch beschützen und beschirmen . Sofern man

auch nur eine Andeutung oder ein schriftliches Wort finden könn

te , dass ihr Gericht vom Umgeld befreit wäre , würde man dies

gerne gelten lassen . Da aber nichts dergleichen existiere,



hoffe man sehr , dass sie sich gehorsam erzeigen würden.

1 . Sie würden bestimmt selber einsehen , dass dasjenige , was die

Briefe und Siegel der Obrigkeit gegenüber vorschreiben , auch

eingehalten werden müsse . So dürfe u . a . ohne Wissen und Wil¬

len der Obrigkeit kein Untertan eine Wirtschaft , ein Gast¬

oder Gewerbehaus an einer offenen , freien Landstrasse er¬

richten . Werde aber um eine Bewilligung nachgesucht , so wol¬

le man sie - vorausgesetzt , dass ihrem Gericht und der Stadt

[Zug ] daraus kein Schaden erwachse - ohne weiteres gewähren.

Erhalte aber einer die Bewilligung , warum sollte er dann das

schuldige Umgeld nicht entrichten , besonders da er für den

Wein - und Warentransport ihre Strassen benützen müsse und

dabei ihres Schutzes bedürfe.

2 . Ihre Vorfahren hätten ihnen als ehrliche Leute das Bürger¬

recht [ der Stadt Zug ] und freien Zugang gewährt . Nun wäre

es wünschenswert , wenn sie gemäss dem Bürgerbuch das Burg¬

recht erneuern und den Bürgereid schwören würden . Wenn sie

aber Bürger zu bleiben begehrten , so hätten sie gleich den

andern Bürgern das Umgeld zu entrichten.

3 . Ihre Vorfahren hätten ihnen zwar erlaubt , ein Gesellenhaus

in Form einer Wirtschaft [Wart ? ] zu erbauen . Ein Wirtshaus

aber sei ihrer Ansicht nach für ihr Gericht genügend , so

dass sie kein weiteres mehr bewilligen könnten.

1) Das Schreiben entstand zur Zeit des Stadt Schreibers Konrad III . Zicrlau-
ben j also zwischen 1590 und 1612.

Kopie , von Konrad III . Zurlauben AH 24 , 187
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